
 

  

Kundmachung 
Auszug aus dem Protokoll Nr. 07/25 des Gemeinderats vom 21. Mai 2025 

 

Neubau Schlammbehandlung ARA: 

Projekt- und Kreditgenehmigung 
 

Die liechtensteinischen Gemeinden schlossen sich 2023 zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
betreffend die Abwasserreinigung sowie die Abfallentsorgung zum Entsorgungszweckverband der 
Gemeinden Liechtensteins (EZV) zusammen. Gemäss dem durch die Verbandsgemeinden sowie die 
Regierung genehmigten Organisationsreglement (OR), beschliessen die Verbandsgemeinden gemäss 
Art. 15 Abs. 1 lit. a OR über Ausgaben, welche die Ausgabenkompetenz der Delegiertenversammlung 
übersteigen. Die Beschlussfassung in den Verbandsgemeinden erfolgt dabei durch die Gemeinderäte. 
Beschlüsse durch die Verbandsgemeinden nach Art. 15 Abs. 1 lit. a OR bedürfen der einfachen 
Mehrheit aller Verbandsgemeinden und sind in der Folge für alle Verbandsgemeinden verbindlich. 
 
Die Delegiertenversammlung beantragt bei den Verbandsgemeinden gemäss Beschluss vom 30. 
September 2024 und 6. Mai 2025, gestützt auf Art. 17 lit. b OR und gemäss Empfehlung der 
Betriebskommission die Projekt- und Kreditgenehmigung. 
 
Sachverhalt 
Im Zuge der Strategie ARA 2050 wurde das Ingenieurbüro Ryser Ingenieure, Bern mit der Analyse 
möglicher Varianten für einen Ersatz oder die Stilllegung der bestehenden Trocknungsanlage 
beauftragt. Derzeit wird der getrocknete Klärschlamm in den Zementwerken der Holcim AG thermisch 
verwertet und in den Zement eingebunden. Der bestehende Abnahmevertrag mit Holcim hat eine 
Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025. 
 
Die Klärschlammverbrennung ermöglicht zwar die Fixierung umweltbelastender Schwermetalle im 
Zement, führt jedoch gleichzeitig zum Verlust wertvoller Nährstoffe – insbesondere von Phosphor, 
einem nicht synthetisch herstellbaren, essenziellen Element. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben der 
Schweiz muss ab dem 1. Januar 2026 Phosphor aus kommunalem Abwasser zurückgewonnen und 
einer stofflichen Verwertung zugeführt werden. Aufgrund des Zollvertrages ist Liechtenstein 
verpflichtet, diese Bestimmungen ebenfalls umzusetzen. 
 
Im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Weiterführung einer eigenen 
Trocknungsanlage für rund 100‘000 Einwohnergleichwerte (EGW) zeigte sich, dass eine externe 
Klärschlammtrocknung, unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen an Abluftbehandlung und 
Betriebsführung, die wirtschaftlichere Lösung für die ARA Bendern darstellt. Auf dieser Basis wurde an 
der Delegiertenversammlung vom 24. April 2023 der Beschluss gefasst, die bestehende 
Trocknungsanlage stillzulegen. Spätestens ab dem 1. Januar 2026 wird der anfallende Faulschlamm 
in entwässerter Form zur AVA Altenrhein transportiert und dort weiterverarbeitet. 
 
Zur Sicherstellung der künftigen Entsorgungslösung hat der EZV im Frühjahr 2024 das IBB 
IngenieurBüro Beck, Balzers mit der Ausarbeitung einer Projektstudie beauftragt. Ziel war es, 
Varianten zur Schlammentwässerung und -entsorgung unter Berücksichtigung baulicher und 
betrieblicher Aspekte zu prüfen. Zentrale Bestandteile der Studie waren: 
- die Situierung eines neuen Dekanters und eines Muldenbahnhofs 
- die Bewertung der Nutzung bestehender Infrastrukturen gegenüber einem Neubau 
 
 
 
 



 

  

Auf Grundlage der Ergebnisse aus dieser Studie wurde an der Delegiertenversammlung vom  
30. September 2024 entschieden, für die künftige Schlammbehandlung einen Neubau zu realisieren. 
Die Ausarbeitung des diesbezüglichen Vorprojektes wurde an das IBB IngenieurBüro Beck, Balzers 
erteilt. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für das Jahr 2027 vorgesehen. 
 
Kostenschätzung 
Die Kostenschätzung beruht auf einer Genauigkeit von ±25% und der Preisbasis 2024. Grössere 
Kostenpositionen wurden mit Richtangeboten erhoben. Die Abbrucharbeiten im Bestand und die 
Vorarbeiten zum Baugesuch sind auch Bestandteil der Projektkosten. Betriebliche 
Mehraufwendungen für die Schlammentsorgung während der Bauzeit sind nicht Bestandteil der 
Projektkosten. 
 
Der geschätzte Aufwand für Neubau «ARA Bendern Schlammbehandlung – Neubau 
Nachentwässerung» beträgt CHF 4‘100‘000 (inkl. MwSt.) und setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Gebäude und Umgebung   CHF 1‘095‘000 
Ausrüstung Verfahren    CHF 1‘056‘000 
Elektro/PLS/SPS    CHF    565‘000 
HLSK      CHF      33‘000 
Diverses     CHF      46‘000 
Rückbau     CHF    100‘000 
Projekte/Bauleitung/Statik   CHF    540‘000 
Reserve 10%     CHF    345‘000 
MwSt. 8.1%     CHF    306‘000 
Total inkl. MwSt.    CHF 4‘086‘000 
 
Die Investitionen werden gemäss aktuellem Investitionskosten Verteilschlüssel gemäss 
Jahresrechnung 2024 auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt. Der Anteil der Gemeinde Ruggell 
beträgt CHF 242‘520. 
 
Der Gemeinderat genehmigte in seiner Sitzung vom 21. Mai 2025 den Verpflichtungskredit für das 
Projekt «ARA Bendern Schlammbehandlung – Neubau Nachentwässerung» in der Gesamthöhe von 
CHF 4‘100‘000 mit einem Kostenanteil für die Gemeinde Ruggell von CHF 242‘520. 
 

Gemäss Art. 41, Abs. 1, lit. b des Gemeindegesetzes wird dieser Beschluss zum Referendum 

ausgeschrieben. Das Referendum kommt zustande, wenn mindestens 1/6 der Stimmberechtigten ein 

schriftliches begründetes Begehren an die Gemeindevorstehung richten. Referendumsbegehren sind 

spätestens 14 Tage nach Kundmachung des Beschlusses anzumelden. Die Frist zur Einreichung der 

erforderlichen Unterschriften beträgt ein Monat ab Kundmachung des Beschlusses. 

 

 

Ruggell, 26. Mai 2025 

 

 

 

 

 

Gemeindevorstehung 

Christian Öhri 


